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Energiesparmassnahmen im Gebäudebereich

Das Klima und die Beschäftigung sind die Gewinner
Dank den Einnahmen in Höhe von 200 Millionen Franken aus der CO2-Abgabe kommt die energetische Gebäudesanierung im nächsten Jahr richtig in Schwung. Davon profitieren vor allem der schwache Beschäftigungsmarkt und das Klima.

Am 12. Juni 2009 hat das Parlament eine Teilrevision des CO2-Gesetzes beschlossen: Ab 2010 sollen zehn Jahre lang maximal 200 Millionen Franken pro Jahr aus der CO2-Abgabe in Massnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstosses im Gebäudebereich investiert werden. Mindestens zwei Drittel dieser Finanzhilfe sind für die eigentliche energetische Sanierung von Gebäuden (Dächer, Fassaden, Austausch von Fenstern usw.) vorgesehen. Maximal ein Drittel soll für die Förderung von erneuerbaren Energien und die Wärmerückgewinnung eingesetzt werden.
Die Massnahmen zur Energieeinsparung im Gebäudebereich kommen genau zum richtigen Zeitpunkt: Sie werden einen wichtigen Beitrag zur Entspannung auf dem Arbeitsmarkt leisten, der auch im nächsten Jahr noch schwer unter der Krise leiden wird. Sie werden die positive Wirkung der 60 Millionen Franken verlängern und verstärken, die im Rahmen des zweiten Konjunkturprogramms für die Förderung von erneuerbaren Energien bereitgestellt wurden. Bereits zehn Wochen nach Start des Programms waren die Beträge aufgebraucht!
2009 wurde der im Budget des Bundes zur Förderung der rationellen Energienutzung vorgesehene Betrag von 14 auf 100 Millionen Franken aufgestockt. Diese Gelder konnten aber nur komplett beansprucht werden, wenn die Kantone ihrerseits bereit waren, die eigenen Budgets zu erhöhen. Angesichts der angespannten Konjunkturlage liessen sich die Kantone auf diesen Handel ein und erhöhten ihre Budgets von 57,8  im Vorjahr auf  112 Millionen Franken im laufenden Jahr. Daraus ergibt sich ein globaler Betrag von rund 200 Millionen Franken für das Jahr 2009.
Wir können davon ausgehen, dass die Kantone 2010 ihren Beitrag (112 Millionen Franken)  zur Energieeinsparung im Gebäudebereich beibehalten werden. Folglich werden 2010 etwas mehr als 300 Millionen Franken (200 Millionen Franken aus der CO2-Abgabe plus 112 Millionen von den Kantonen) für das nationale Gebäudesanierungsprogramm zur Verfügung stehen.
Mehr als 13.000 unmittelbare Arbeitsplätze können geschaffen werden

Laut Schätzungen des Bundesamtes für Energie (BFE) werden die Investitionen beim energe​tischen Gebäudesanierungsprogramm die ausbezahlten Mittel um das 10fache übersteigen. Bei der Förderung von erneuerbaren Energien, die mit maximal einem Drittel des Gesamtbetrages finanziert wird, soll das Verhältnis immerhin noch bei 5 zu 1 liegen. Insgesamt werden für das Jahr 2010 Neuinvestitionen von etwa zweieinhalb Milliarden Franken erwartet. Wenn man pro Arbeitsplatz und Jahr ei​nen Gesamtbetrag von 150.000 Franken kalkuliert, ergibt das 13'000 neue Arbeitsplätze. Dazu ad​diert sich noch der Sekundäreffekt auf die Beschäftigung, der auf etwa 30 Prozent des Primäreffekts geschätzt wird
. Durch die Schaffung von neuen Arbeitsstellen steigt das Gesamteinkommen und dadurch auch die Kauf- und die Investitionskraft. Insgesamt dürften rund 17'000 unmittelbare und mittelbare Arbeitsplätze geschaffen werden.
Die neuen unmittelbaren Arbeitsplätze werden vor allem der Bauwirtschaft zugute kommen, aber nicht nur: Es dürften auch zahlreiche neue Arbeitsplätze im Gewerbe (Sanitär- und Heizungsinstallationen usw.),  im Solar- und Photovoltaik-Bereich sowie im Dienstleistungsbereich (Beratung, Werbung) entstehen.
Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive

Um auf die von den Investitionen in die Gebäudesanierung oder in die Förderung von erneuerbaren Energien ausgelöste Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften reagie​ren zu können, brauchen wir eine Ausbildungsoffensive.  Deshalb müssen die in den Aktionsplänen des Bundesrates für Energieeffizienz und erneuerbare Energien vorge​sehenen Massnahmen rasch umgesetzt werden. Insbesondere muss die systematische Behandlung des Themas Energieeffizienz Bestandteil der Grundberufsausbildung und von Hoch- und Fachhochschulkursen werden.

Fast die Hälfte des Energiebedarfs der Schweiz wird durch die Heizung von Gebäuden verursacht. Hier ist das Sparpotential enorm, denn nach ihrer vollständigen Sanierung werden die alten Gebäude, die heute einen Heizölverbrauch von rund 15 Litern pro Quadratmeter und Jahr aufweisen, dem Minergie-Standard von rund 5 Litern pro Quadrat​meter und Jahr sehr nahe kommen. Die Umsetzung des nationalen Gebäudesanierungsprogramms ermöglicht eine Reduktion des CO2-Ausstosses um 2,2 Millionen Tonnen bis 2020, was etwa 5 Prozent unserer Gesamtemissionen entspricht. Das Programm hat also nicht nur positive Auswirkungen auf die Beschäftigung, sondern ist auch entscheidend für das Klima. Darüber hinaus ermöglicht der geringere Heizölverbrauch Einsparungen in Milliardenhöhe.

Eine gute Umsetzung von Anfang an
Das nationale Gebäudesanierungsprogramm ist für einen Zeitraum von 10 Jahren geplant. Fünf Jahre nach Beginn wird der Bundesrat dem Parlament Rechenschaft über die Effizienz der Finanzhilfen ablegen müssen. Eine gute Umsetzung von Anfang an ist wichtig, damit den Projektgegnern mittelfristig keine Argumente in die Hand gespielt werden. Zu den Gegnern gehören vor allem die Wirtschaftskreise, die das Projekt unter dem Vorwand der zunehmenden Bürokratisierung und des starken Mitnahmeeffektes abgelehnt ha​ben.
In diesem Zusammenhang ist zu begrüssen, dass die Finanzhilfen an die Kantone auf der Basis von Programmvereinbarungen geleistet werden sollen und, was die Förderung von erneuerbaren Energien betrifft, durch globale Beiträge entsprechend dem Energie​gesetz. Inhalt, Form und Umsetzung der Programmvereinbarungen werden übrigens durch eine Änderung der CO2-Verordnung präzisiert. Die Gewährung von Finanzhilfen erfolgt nicht automatisch. Der Kanton muss ein entsprechendes Gesuch beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) einreichen und angeben, wie hoch das CO2-Reduktionspotential des Kantons ist und wie die Umsetzung des Gebäudesanierungsprogramms erfolgen soll.
Auch die einheitliche Umsetzung des nationalen Gebäudesanierungsprogramms mit identischen Beitragssätzen für alle Programmvereinbarungen ist lobenswert. Ausserdem kann das BAFU den Kantonen, die das Sanierungsprogramm nicht korrekt durchführen, eine Nachbesserungsfrist setzen. Wenn der Kanton nicht fristgemäss nachbessert, müssen die entsprechenden Finanzhilfen zurückgezahlt werden.

Denis Torche, Leiter Energiepolitik, Travail.Suisse

Travail.Suisse, Hopfenweg 21, 3001 Bern, Tel 031 370 21 11, info@travailsuisse.ch, www.travailsuisse.ch
� Quelle : Wirkungsanalyse EnergieSchweiz 2007








